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FERDINAND LACINA 1010 WIEN. DEN 23. November 1993 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/268-Pr.2/93 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
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1017 Wien 

HIMMELPFORTOASSE 8 

TELEFON (0222) 51 433 

5:280 lAB 

1993 -11- 2 4 
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Auf die - aus Gründen der !Jesseren Übersichtlichkeit in I<opie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Johann Hofer und Kollegen vom 

24. Septem·ber 1993. Nr. 5350/J. betreffend die Leistungen der 

Kfz-Haftpflichtversicherer. beehre ich mich. folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 3.: 

Eine versicherungsvertragliehe Regelung. die den Haftpflichtversicherer dazu zwingt, 

Schäden zu tragen. die ein Schädiger vorsätzlich herbeigeführt hat. würde gegen 

elementare Grundsätze des Versicherungsvertragsrechts verstoßen. 

Der Ersatz von Schäden. die bei der Verwendung von Kraftfahrzeugen vorsätzlich 

herbeigeführt werden. könnte nur durch eine Novellierul1g des Bundesgesetzes vorn 

2. Juni 1977 über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer. BGBI.Nr. 322/1977, in 

der Fassung BGBI.Nr. 29111987. vorgesehen werden. 

Die derzeitige Regelung eines erweiterten Schutzes der Verkehrsopfer hat im Sinne 

des Artikel 9 des Europäischen Übereinkommens über die obligatorische Haftpflicht

versicherung für Kraftfahrzeuge vorn 20. April 1959. BGBI.Nr. 236/1972, grund

sätzlich zum Inhalt. daß der Fachverband der Versicherungsunternehmungen unter 

sinngemäßer Anwendung des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes, 

BGBI.Nr. 48/1979. eigenständige Entschädigungsansprüche für jene Fälle festsetzt. 

in denen aus bestimmten Gründen. insbesondere bei Nichterfüllung der Ver

sicherungspflicht oder Fahrerflucht. kein Anspruch aufgrund eines Haftpflicht

versicherungsvertrages t)esteht. 

5280/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

FClr den Fall der vorscitzlichf!rl HerbeifLihrung des Schadens besteht eine solche Ver

pflichtung jedoch nicht. Es ist daher dem einzelstaatlichen Gesetzgeber in freier Ent

scheidung überlassen, ob er allch für diesen Fall einen Entschädigungsanspruch vor

sieht. 

Zu 2.: 

Die Vorbereitung entsprechender gesetzlicher Maßnahmen fällt in die Zuständigkeit 

des Bundesministeriums für Justiz. 

Beilage 
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BEILAGE 

Nr. 5350 IJ 

1993 . -09- 2 4 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Hofer 
und Kollegen 

, )·.uer 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Leistungen der Kfz-Haftpflichtversicherer 

\Vie beiliegendem Artikel (Kurier. 19. September 1993) entnommen werden kann. ist 
am 22. November 1992 in Tirol eine deutsche Urlauberfamilie von einem 

österreichischen Selbstmörder gerammt und schwer verletzt worden. Ein nach dem 

Frontalzusammenstoß beim Verursacher gefundener Abschiedsbrief hat die zuständige 

Versicherung von der Leistungspflicht entbunden. "Nachweislicher Vorsatz" lautete 

die in Österreich gesetzlich verankerte Begründung der Versicherung. 

Unverantwortlich erscheint dem Antragsteller diese, auf einer Gesetzeslücke 

beruhende. Tatsache, daß sowohl die Behandlungskosten als auch der am Auto 

entstandene Schaden vom Unfallopfer selbst zu tragen sind. Aus diesem Grund richten 

die unterfertigten Abgeordneten an dem Bundesminister für Finanzen nachstehende 

Anfrage 

1) Sind Sie der Meinung, daß der vorliegende Tatbestand einer Änderung bedarf? 

2) \Venn ja, sind Sie bereit. dem Parlament eine Änderung des Versicherungs

vertragsgesetzes bzw. eine Änderung des Gesetzes für "den erweiterten Schutz von 

Verkehrsopfem" (BGBL 322/1977 in der Fassung des BGBL 291/1987) vorzulegen. 

denenzufolge derartige Fälle in Hinkunft eine versicherungsrechtliche Deckung 
fmden? 

3) \Venn nein. womit begründen Sie Thre Ablehnung? 
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I e Geld 
Am 22 November 1992 war In llrol eine deutsche Urlaubfrfamille 
von eillem Osterreichischen Selbstmöraer gerammt und SCh'Nf(lr 
verletzt worden. Oie 2usUmiige tizftpftlchtverslcherung zahlte je. 
dJCh nlchtl .Nachwelsbarer Vor>atz" lautete dia In ÖsterrelctD' so-
gar gesetltlc:h verankerte BegrOndu81Q der Vers1cherung . : 

IIfz-Haftpllic,'tverscherungt'fl cdül· 
!\Jen bekannllith CluodSottzlili den 
Zm:tl. iOr ml: dem Aulo verill~t.hlc 
S(I1Jden an Personer oder iachell auf
nkommen. Sie tun 6 lUch, wenn 
ntM nachwei,bar isl, daß der Unfall 
vorsltzlitb veRusadl wurde_ Der da· 
du((b entstehende .1'elsid!erung.lrele 
ftjum" billt vom hiullIluse I Pd' ku;ha
cJtn, der als Racheakt insJenlert war, 
bk hin rum srl1weren flontalu sam
ntcn~t()ß in sebstmÖlderisdler ALslcht 
alle Unr.lIopfer. 

.ÖSterreich ist, ~oNell mir bekannt, 
dIJ, eiruisc wtskUfoplll~cl1e 'ud, In 
dem es derart 8e ZL6t1nde gibt·. er
klirt dazu der d4!uhche J.DAC-Iurist 
Reilt Peter Rocke: .. Unsert Vec~clle· 
rUl&s~mlalten sind luch bei vorsatz· 
lieh IIcrur5acllten UIlJilJen zur leistung 
verpllldJtct.· In Oeu!schland gehl rJu 
SeMce 1111\ KUl1d~n ,opr "xh weitet: 
1963 winde d8' Vere n Vet'-kehrsopfer· 
hilfe von den AuloveNlchl'll!rn Im I e· 
ben genJlen, dtrso8u bel Fahrt'~lIcht 
oder Nidtfverslchertheil des Unfallvec· 

uIslchers für Scilldcl aufkommt, so 
die Stellungnahme deI detJhchen Ver
sldlcrung5verbandes HUle 
.. Oll Ost~rreld hin(csell eott,lndel 

beltpielswcise Ein nach einem Fro3tal- . 
2u&ammelllSloß brim Verursadlcr ,e· 
hindenet AbsdJIedsbrief die VersieJIe
nlnK von der' telstu 19\pfl c~t. Vom' 
Schaden am Aula bis bin IU möglichen 
k6rpertichen Daueot.h&dell muß d45 
Unflillopfor alle liIofallenden Bchand 
luniS- une! Repllcaturlerulen 1f'lbst ba
gen Einzige Chance wile eine zIvil
rechtliche i(1;lge ge~en den Lenke, 
ode' - bel tOdllchem Au5gan~ - dClsen 
Erben, deren frfolgslunkMen aller
diR, ebenfalls schwer ablllKUtzen 
~Ind, 

wWiI kennen du "wb/eil' und ier
$\Iden lehen selilallßem, d~eBell'.n. 
lurdmpten ~, sdilldert Frill: TIppel von 
der RedrtSllbteliung del OAMTC 
\l\lien: .D4!rartlf' ScflM4;f1 n1uueOUII
ter allen Un'l5tJnd.rt In den V~ke"rs, 
unfallopfs-Schutz 4uf,enonlmen weI
den" MARIBNHIMMElaALJU 111 

1\111' i ( I', I 'J. St:pl ('IIl!)C'r I 'J') ) 
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